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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 G vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257)), die Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert 
durch Art. 2 G vom 3.7.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)), die Planzeichenverordnung 
(PlanZV, i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Art. 3 G vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.05.2018 
i.d. zuletzt geänderten Fassung).  
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB U. BAUNVO 
 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO) 
1.1.1 Das gem. § 11 BauNVO festgesetzte „Sondergebiet - Pflegezentrum“ dient 

der Unterbringung einer stationären Pflegeeinrichtung für Personen, welche 
dauerhaft künstlich beatmet werden müssen inkl. der dazugehörigen Verwal-
tungsräume und Nebenanlagen. 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO) 
1.2.1 Die im Bebauungsplan mit OK festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe 

wird gemessen von der Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss als 
unteren Bezugspunkt in senkrechter Projektion zur Oberkante des Gebäudes 
als oberen Bezugspunkt. 
Überschreitungen um bis zu 1,5m durch aufgeständerte Anlagen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie sind zulässig. 
Weitere Überschreitungen durch Dachaufbauten (z.B. Anlagen zur Klimatech-
nik, Oberlichter, Aufzugsschächte) können zugelassen werden. 

 
1.3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-

wie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 25 BauGB) 

1.3.1 Einfriedungen sind so zu gestalten, dass die Wanderungsbewegungen von 
Kleintieren bis Igelgröße nicht behindert werden (Holzzäune, weitmaschige 
Drahtzäune). Mauern und Mauersockel sind nicht zulässig mit Ausnahme von 
Trockenmauern aus örtlichem Gestein (z.B. Basalt, Sandstein, u.a.). 

 
1.3.2 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 

Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten.  

 
1.3.3 Die nicht von baulichen Anlagen sowie von befestigten Bewegungsflächen 

(z.B. Zufahrt, Stellplatz- und Wegeflächen) überdeckten Grundstücksflächen 
sind als Grünflächen anzulegen und durch Gehölzpflanzungen zu gliedern.  
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1.3.4 Je fünf Stellplätze ist auf den Grundstücksflächen ein Laubbaum zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. 

 
1.3.5 Die Bankette der Stellplatzflächen sind mit einem Kräuterrasen einzusäen. 

(Hinweise: Verwendung gebietsheimischen Saatguts) 
 
1.3.6 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche ist mit einem Kräuter-

rasen einzusäen. 
Die Flächen sind dauerhaft extensiv zu pflegen. 
(Hinweise: Bauzeitige Einzäunung vor Herstellung des Gebäudes, Verwen-
dung gebietsheimischen Saatguts, 2-schürige Mahd im jeweiligen Wiesen-
hochstand) 

 
1.4 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sin-

ne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
1.4.1 Zum Schutz vor Gewerbelärm sind im Plangebiet an allen Gebäudefassaden 

bei Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen (schutzbedürftige Räume) Fenster  
nur als Festverglasung unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung auszu-
führen. 

 
1.5 Durchführungsverpflichtung 

(§ 9 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB) 
1.5.1 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, 

zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet. 

 
1.6 Förderung der Sonnenenergienutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 
1.6.1 Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche und sonstige technische 

Maßnahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie, auf mindes-
tens 30% der Dachflächen, vorzusehen. 

 
 
2. VERSICKERUNG UND VERWERTUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG) 
2.1 Zur Schonung des Wasserhaushaltes und zur Entlastung der kommunalen 

Abwasseranlagen ist das auf den versiegelten Grundstücksflächen anfallende 
Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu versickern (z.B. über Rigolen), 
zu sammeln (z.B. Zisterne) und zu verwerten (z.B. zur Grünflächenbewässe-
rung). Ausnahmen können zugelassen werden sofern nachweislich wasser-
wirtschaftliche oder gesundheitliche Belange entgegenstehen. 
Ausschließlich überschüssiges Wasser ist verzögert dem nächstgelegenen 
Vorfluter oder dem öffentlichen Regenwasserkanal zuzuführen. Die Erforder-
lichkeit der Ableitung sowie der zur Vermeidung von Abflussverschärfungen 
erforderliche Drosselabfluss ist im Rahmen des Bauantrags fachlich nachzu-
weisen. 
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3. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 

3.1 Dachgestaltung 
Die zulässige Dachneigung beträgt 0° - 5°. Die Dachflächen sind mindestens 
extensiv zu begrünen. 

 
3.2 Grundstücksfreiflächen 

Die Anlage von Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen von 
mehr als 2,5 m2 Fläche sind unzulässig, soweit sie nicht dem Spritzwasser-
schutz am Gebäude dienen. Dem Spritzwasserschutz dienen Hausumrandun-
gen mit einer Breite von bis zu 80 cm oder entsprechend dem jeweiligen 
Dachüberstand. 

 
3.3 Werbeanlagen  

Anlagen der Außenwerbung sind nur an Stätten der eigenen Leistung zuge-
lassen. Sie dürfen nicht an Bäumen oder oberhalb der Trauflinie angebracht 
werden, dürfen gestalterisch bedeutsame Bauglieder nicht überdecken. Als 
Werbeanlagen sind unzulässig: Blinklichter, bewegliche Scheinwerfer, Laser-
lichtanlagen und bewegliche Leuchtwerbeanlagen. 

 
 
4. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 

4.1 Bodendenkmäler 
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bo-
denverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelett-
reste entdeckt werden, so sind diese nach § 21 HDSchG unverzüglich dem 
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren Denk-
malschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu 
schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). 
 

4.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 
Werden im Rahmen der Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtmaß-
nahmen im Plangebiet dennoch Bodenkontaminationen oder sonstige Beein-
trächtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Um-
welt ausgehen können, ist umgehend die nach HAltBodSchG (Hessisches Alt-
lasten- und Bodenschutzgesetz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benach-
richtigen. 
 

4.3 Bodenschutz 
Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
• Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen un-

tersucht und zu bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit 
DIN 18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Ände-
rung von baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, 
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erst nachrangig auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später 
fachgerecht wieder einzubauen. 

• Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

• Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlauf-
werken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 

• Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden ab-
zutragen. 

• Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszu-
bauen, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubau-
en. 

• Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

• Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

• Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Da-
nach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

Weiterführende Infoblätter: 
• Boden - mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende. 
• Boden - damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer. 

 
4.4 Schutz der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 

Zum Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten 
regelt der § 35 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) u.a. 

• Art, Umfang und Zulässigkeit von künstlichem Licht (§ 35 Abs. 1-7 
HeNatG), 

• Gestaltung der Straßenbegleitflächen (§ 35 Abs. 8 HeNatG) sowie 
• den Ausschluss von Schottergärten (§ 35 Abs. 9 HeNatG). 

Darüber hinaus ist Vegetation generell nicht zu beleuchten oder direkt anzu-
strahlen und Beleuchtungsanlagen sollten so gestaltet werden, dass durch die 
spektrale Zusammensetzung des Lichts (Wahl der Lichtfarbe) eine möglichst 
geringe Anlockwirkung entfaltet wird. 
Ebenfalls werden Regelungen zum "Artenschutz bei baulichen Anlagen, Ver-
meidung von Vogelschlag an Glasflächen" (§ 37 HeNatG) sowie innerhalb von 
Flächen, die für eine bauliche Nutzung zugelassen sind zur "Vorübergehen-
den Entnahme von Tieren, Natur auf Zeit" (§ 40 HeNatG) getroffen. 
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5. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 
(ausbreitungsaggressive invasive Arten dürfen nicht angepflanzt werden) 

5.1 Obstgehölze (Äpfel) 
Bismarckapfel Landsberger Renette 
Bittenfelder Sämling Muskatrenette 
Blenheimer Oldenburger 
Bohnapfel Ontario 
Brauner Matapfel Orleans Renette 
Brettacher Rheinischer Bohnapfel 
Danziger Kantapfel Rheinischer Winterrambour 
Freiherr v. Berlepsch Rote Sternrenette 
Gelber Edelapfel Roter Booskop 
Gelber Richard Schafsnase 
Gloster Schneeapfel 
Hauxapfel Schöne aus Nordhausen 
Herrenapfel Schöner von Booskop 
Jakob Lebel Winterrambour 
Kaiser Wilhelm Winterzitronenapfel 

 
5.2 Bäume 

Acer pseudoplatanus -  Bergahorn 
Acer platanoides -  Spitzahorn 
Alnus glutinosa -  Schwarzerle 
Betula pendula -  Birke 
Carpinus betulus -  Hainbuche 
Fagus silvatica -  Rotbuche 
Fraxinus excelsior -  Esche 
Prunus avium -  Vogelkirsche 
Quercus robur -  Stieleiche 
Salix fragilis -  Bruchweide 
Sorbus aria -  Mehlbeere 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 
Sorbus domestica -  Speierling 
Tilia cordata -  Winterlinde 
Tilia platyphyllos -  Sommerlinde 
Ulmus glabra -  Bergulme 

 
5.3 Sträucher 

Acer campestre -  Feld-Ahorn 
Amelanchier ovalis -  Felsenbirne 
Berberis vulgaris -  Gemeiner Sauerdorn 
Cornus mas -  Kornelkirsche 
Corylus avellana -  Haselnuss 
Crataegus monogyna -  Eingriffeliger Weißdorn 
Crataegus oxyacantha -  Zweigriffeliger Weißdorn 
Euonymus europaeus -  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare -  Liguster 



Textliche Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pflegezentrum nördlich der 
Holzheimer Straße“, Gemeinde Langgöns, Ortsteil Lang-Göns 6 

Groß & Hausmann • Bahnhofsweg 22 • 35096 Weimar (Lahn)• FON 06426-92076 • FAX 06426-92077 

Lonicera xylosteum -  Heckenkirsche 
Rhamnus frangula -  Faulbaum 
Rubus spec. -  Brombeere, Himbeere 
Rosa canina -  Hundsrose 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus -  gewöhnlicher Schneeball 
(weitere Rosen-Wildformen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
5.4 Geeignete Kletterpflanzen zur Gebäudebegrünung 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Hedera helix -  Efeu 
Humulus lupulus -  Hopfen 
Lonicera caprifolium -  Jelängerjelieber (Geißschlinge) 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedun-
gen 

 


